
Zuteilung von BetreuungslehrerInnen für die VWA am BRG Waidhofen an der Ybbs

Im Laufe der 6. Klasse wirst du im Rahmen des Unterrichts in WA mit Möglichkeiten vertraut

gemacht, wie du zu einem Thema für deine VWA kommen kannst. Du solltest dich im 2. Semester der

6. Klasse dann mit der Frage beschäftigen, welches Thema, zumindest welcher Themenbereich, für

deine Arbeit in Frage kommen kann.

Wenn sich gegen Ende des Schuljahres, in dem du die 6. Klasse absolvierst, eine Idee

herauskristallisiert hat, wird es gewinnbringend sein, wenn du mit fachlich kompetenten LehrerInnen

deine Ideen besprichst und dich beraten lässt, ob diese auch realisierbar und vom Umfang her

geeignet sind.

Beachte, diese thematischen Besprechungen ermöglichen noch keine Festlegungen hinsichtlich der

Betreuung durch eine bestimmte Lehrperson, dies erfolgt erst zu Beginn der 7. Klasse durch die

Direktion.

Am Beginn der 7. Klasse (3. Schulwoche) gibst du in der Direktion der Schule deinen ersten

schriftlichen Entwurf (deine Vorstellungen, welches Thema du behandeln möchtest, welche

Unterkapitel dir vorschweben, was du dir bisher überlegt hast….) ab.

Mit diesem Entwurfstext gibst du deine Wünsche, welchen Betreuungslehrer/welche

Betreuungslehrerin du gerne bekommen möchtest, bekannt.

Beachte dazu folgende Vorgaben:

 In Fächern, wo du voraussichtlich der einzige Kandidat/die einzige Kandidatin für eine VWA bist

und wo auch nur eine kompetente Lehrkraft zur Verfügung steht, genügt der Name dieser einen

Lehrperson.

 Ist dies nicht der Fall, musst du mindestens zwei LehrerInnen der Schule namhaft machen, wobei

die Reihenfolge auch deine Vorlieben ausdrückt (1. Betreuerwunsch, 2. Betreuerwunsch).

 Ist zu erwarten, dass in deinem Gebiet oder bei den von dir gewünschten BetreuerInnen mehrere

SchülerInnen eine VWA schreiben wollen, nennst du noch einen dritten Betreuerwunsch.

Im Laufe der 4. bzw. 5. Schulwoche der 7. Klasse beauftragt die Direktion die für die einzelnen

Themen kompetenten LehrerInnen damit, die eingegangenen Entwürfe zu sichten und die Zuteilung

vorzunehmen. Dabei werden deine Wünsche nach Möglichkeit berücksichtigt, es gibt aber daneben

auch noch das Kriterium der gleichmäßigen Belastung der Lehrkräfte und die Frage, wer sich für

welches Thema kompetent fühlt. Eine absolute Sicherheit, dass dein Wunsch erfüllt werden kann,

besteht also nicht.

Die Entscheidung bezüglich deiner Betreuungsperson wird dir am Ende der 5. Schulwoche der 7.

Klasse von der Direktion mitgeteilt.


